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Corporate Governance-Bericht  
für das Geschäftsjahr 2020 

 
[gemäß Hinweise für Beteiligungen des Landes Berlin an 
Unternehmen in der Fassung vom 15. Dezember 2015] 

 
Der Verwaltungsrat und der Vorstand der 
IBB wenden den Berliner Corporate 
Governance Kodex (BCGK) in der jeweili-
gen von der Senatsverwaltung für Finan-
zen des Landes Berlin herausgegebenen 
Fassung an und erachten die Maßgaben 
und Empfehlungen des Kodex als wertvoll 
für eine transparente und gewissenhafte 
Unternehmensführung. Sie erklären, dass 
den Regeln des Kodex im Berichtsjahr im 
Wesentlichen entsprochen wurde. Die 
Abweichungen von Empfehlungen werden 
in der Entsprechenserklärung offengelegt. 

 
I. Zusammenwirken zwischen Ver-

waltungsrat und Vorstand  

Vorstand und Verwaltungsrat haben eng 
und vertrauensvoll zum Wohle der IBB 
zusammengearbeitet. Hierzu hat der Vor-
stand den Verwaltungsrat zeitnah und 
umfassend über wichtige Angelegenheiten 
der IBB informiert. Das Zielbild des Lan-
des für die IBB hat dem Vorstand als 
Handlungsleitlinie und dem Verwaltungs-
rat, in dem auch der Gesellschafter vertre-
ten ist, als Kontrollmaßstab gedient. 

Vorstand und Verwaltungsrat sind ihren 
Pflichten unter Beachtung einer ordnungs-
gemäßen Unternehmensführung nachge-
kommen. Dabei haben sie die Sorgfalts-
pflichten eines ordentlichen und gewis-
senhaften Vorstands beziehungsweise 
Verwaltungsrats gewahrt. Neben den Re-
gelungen in der Satzung lag eine durch 
den Verwaltungsrat beschlossene Ge-
schäftsordnung für den Vorstand vor.  

Der Vorstand hat die strategische Ausrich-
tung der IBB in der Geschäfts-, Risiko-, IT- 
und Vergütungsstrategie verankert und mit 
dem Verwaltungsrat erörtert sowie regel-
mäßig über den Umsetzungsstand berich-
tet. Planabweichungen wurden plausibel 
und nachvollziehbar dargestellt sowie er-
forderliche Maßnahmen abgeleitet.  

 

 

 
 

 
 
 
 

Der Vorstand hat den Verwaltungsrat zeit-
nah und umfassend über alle für die Bank 
relevanten Fragen der Strategie, der Pla-
nung, der Geschäftsentwicklung, der Risi-
kolage, des Risikomanagements und der 
Compliance in schriftlicher Form unter 
Hinzufügung der erforderlichen Dokumen-
te unterrichtet. Des Weiteren liegt zur För-
derung und Integration einer angemesse-
nen Risikokultur innerhalb der IBB-Gruppe 
der Verhaltenskodex der IBB, der auf die 
hohe Bedeutung eines regelkonformen 
Verhaltens und auf eine angemessene 
Risikokultur für alle Beschäftigten und Or-
gane der IBB hinweist, vor. Der Vorstand 
hat alle Geschäfte von grundlegender und 
wesentlicher Bedeutung für die Vermö-
gens-, Finanz- oder Ertragslage ein-
schließlich der Änderungen von Bewer-
tungsverfahren dem Verwaltungsrat zur 
Zustimmung vorgelegt.  

Der Verwaltungsrat hat seine Sitzungen 
unter Beteiligung des Vorstands abgehal-
ten. An Tagesordnungspunkten, in denen 
über seine Vergütung beraten wurde, hat 
er nicht teilgenommen. Soweit Personen, 
die nicht Mitglied des Verwaltungsrats 
sind, an dessen Sitzungen teilgenommen 
haben, wurden sie auf ihre Verschwiegen-
heit verpflichtet.  

 

II. Vorstand 

Der Vorstand hat ausschließlich im Inte-
resse des Unternehmens und dessen 
nachhaltiger Wertsteigerung gearbeitet 
und hat für das Unternehmen benachteili-
gende Tätigkeiten nicht ausgeübt. Für die 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmun-
gen und der unternehmensinternen Richt-
linien wurde vom Vorstand Sorge getra-
gen.  

Es ist ein Vorsitzender des Vorstands be-
stimmt, die Zusammenarbeit des Vor-
stands, seine Ressortverteilung sowie das 
Verfahren zur Beschlussfassung des 
Gremiums sind in der Geschäftsordnung 
für den Vorstand und dem Organigramm 
geregelt. Mit Blick auf das planmäßige 
Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden, 
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Herrn Dr. Jürgen Allerkamp, zum 
30.06.2021, wurde Herr Dr. Hinrich Holm 
zum 01.05.2021 zum Vorstandsmitglied 
bestellt und ab 01.07.2021 zum Vorsitzen-
den bestimmt. 

Die IBB verfügt über ein den Anforderun-
gen der MaRisk entsprechendes wirksa-
mes Risikomanagement und Risikocon-
trolling. Ebenso wurden und werden die 
Vorschriften aus dem Landesgleichstel-
lunggesetz, Partizipations- und Integrati-
onsgesetz des Landes Berlin sowie dem 
Landesgleichberechtigungsgesetz beach-
tet. In der IBB ist eine Frauen- und 
Schwerbehindertenvertretung etabliert. 
Die Vergütung der Beschäftigten richtet 
sich nach dem aktuellen Tarifvertrag für 
das private Bankgewerbe und die öffentli-
chen Banken. 

Die Vergütung des Vorstandes erfolgt 
grundsätzlich auf Basis eines Jahresge-
halts und einer variablen Erfolgsvergü-
tung, die betragsmäßige Höchstgrenzen 
aufweist. Dabei werden Vergütungen an 
den Vorstand für Mehrarbeit, entgangenen 
Urlaub und Weihnachtsgeld nicht entrich-
tet. Auf die Einhaltung eines Abfindungs-
Caps wird geachtet. 

Der Vergütungskontrollausschuss hat das 
Vergütungssystem sowie die Gesamtver-
gütung für den Vorstand erörtert und dem 
Verwaltungsrat zur Beschlussfassung vor-
gelegt. Die IBB verfügt über eine grup-
penweite Vergütungsstrategie, die auf die 
in der Geschäfts- und Risikostrategie nie-
dergelegten Ziele ausgerichtet ist.  

 

III. Verwaltungsrat 

Der Verwaltungsrat hat seine Aufgaben 
nach der Satzung, den Geschäftsordnun-
gen für den Vorstand sowie für den Ver-
waltungsrat und seine Ausschüsse wahr-
genommen.  

Der Verwaltungsrat wurde über wichtige 
Angelegenheiten vom Vorstand informiert, 
in Entscheidungen von grundlegender 
Bedeutung einbezogen und sah keinen die 
Satzung oder die Geschäftsordnung er-
gänzenden Regelungsbedarf. Daher hat er 
keine weiteren Geschäfte an seine Zu-
stimmung gebunden. Neben den ordentli-
chen Sitzungen des Verwaltungsrats und 
seiner Ausschüsse hat eine außerordentli-

che Sitzung des Nominierungsausschus-
ses stattgefunden. Sitzungsfrequenzen 
und Zeitbudgets entsprachen den Erfor-
dernissen der Bank.  

Zur Beratung und Unterstützung des Ver-
waltungsrats sowie zur Steigerung seiner 
Effizienz hat die IBB einen Risiko- und 
Prüfungs- (Vorsitzende: Frau Dr. Reinelt), 
Nominierungs- (Vorsitzende: Frau Senato-
rin Pop) sowie einen Vergütungskontroll-
ausschuss (Vorsitzende: Frau Senatorin 
Pop) eingerichtet. Der Verwaltungsrat trifft 
seine Entscheidungen im Plenum, ggf. 
nach Vorbefassung in seinen Ausschüs-
sen. Die Ausschüsse erfüllen ihre Aufga-
ben im Einklang mit § 25d KWG und ihnen 
wurden durch Geschäftsordnung die ent-
sprechenden Entscheidungskompetenzen 
übertragen.  

Zwischen der Verwaltungsratsvorsitzen-
den und dem Vorstand hat ein regelmäßi-
ger Austausch stattgefunden, in dem Fra-
gen der Strategie, der Planung, der Ge-
schäftsentwicklung, der Risikolage, des 
Risikomanagements und der Compliance 
auch außerhalb der Verwaltungsratssit-
zungen beraten wurden. Der Vorstand hat 
die Vorsitzenden des Verwaltungsrats und 
des Risiko- und Prüfungsausschusses 
über besondere Ereignisse unterrichtet. 
Das Plenum des Verwaltungsrats wurde 
von den Vorsitzenden der Ausschüsse 
regelmäßig über Inhalte und Ergebnisse 
der Ausschussberatungen informiert. 

Auch die Herausforderungen für die IBB, die 
mit der Übernahme der zahlreichen Soforthilfe-
Programme verbunden sind, sowie das durch 
die Staatsanwaltschaft von Berlin eröffnete 
Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit 
der Durchführung der Soforthilfe II wurden im 
Verwaltungsrat eingehend beraten. Der Ver-
waltungsrat hat in Bezug auf das Ermittlungs-
verfahren festgestellt, dass die Durchführung 
des Soforthilfeprogramms im Einklang mit den 
Beschlussfassungen auf Bundesebene und im 
Rahmen zugrundeliegender Senatsbeschlüsse 
erfolgte und der Vorstand bei der Umsetzung 
den Vorgaben und Absprachen mit dem Senat 
von Berlin in jeder Hinsicht Rechnung getra-
gen hat.  

Kein Verwaltungsratsmitglied hat die vom 
BCGK vorgegebene maximale Zahl an 
Aufsichtsratsmandaten erreicht. Die Ver-
waltungsratsmitglieder haben keine Or-
ganfunktionen oder Beratungsaufgaben 
bei Wettbewerbern ausgeübt.  
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Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben 
die für ihre Aufgaben erforderlichen Aus- 
und Fortbildungsmaßnahmen eigenver-
antwortlich wahrgenommen. Die IBB stellt 
hierfür gemäß § 25d KWG angemessene 
personelle und finanzielle Ressourcen zur 
Verfügung. 

Die Vergütung der Mitglieder wurde auf 
Basis eines Senatsbeschlusses geregelt. 
Sonderleistungen wurden nicht gezahlt. 

Der Verwaltungsrat hat sich auch im Ge-
schäftsjahr 2020 mit der Effizienz seiner 
Tätigkeit befasst. Es waren nach seinen 
Feststellungen keine Ereignisse zu ver-
zeichnen, die eine eingeschränkte Effizi-
enz erkennen lassen.  

IV.  Interessenkonflikte 

Vorstand und Verwaltungsrat haben die 
Unternehmensinteressen gewahrt und 
keine persönlichen Interessen verfolgt. Im 
Berichtszeitraum hat ein Mitglied des Risi-
ko- und Prüfungsausschusses zu einem 
Sachverhalt einen Interessenkonflikt of-
fengelegt. Das Mitglied enthielt sich bei 
dem jeweiligen Sachverhalt der Stimme. 
Interessenkonflikte im Übrigen haben nicht 
bestanden.  

Geschäfte mit der IBB durch Mitglieder 
des Vorstandes, ihnen nahestehende Per-
sonen oder ihnen persönlich nahestehen-
de Unternehmen bestanden nicht und 
mussten dementsprechend dem Verwal-
tungsrat nicht zur Zustimmung vorgelegt 
werden.  

Dem Verwaltungsrat wurden weder Bera-
ter-, Dienstleistungs- und Werkverträge 
noch sonstige Verträge von Verwaltungs-
ratsmitgliedern mit der IBB zur Zustim-
mung vorgelegt. Der Verwaltungsrat hat 
keine auf Einzelfälle bezogenen Verfah-
rensregelungen für Geschäfte mit der IBB 
erlassen.  

Die Mitglieder des Vorstandes haben die 
Regeln des umfassenden Wettbewerbs-
verbots beachtet, weder Vorteile gefordert 
noch angenommen oder solche Vorteile 
Dritten ungerechtfertigt gewährt. Es ist 
kein Fall der Vorteilsannahme oder  
-gewährung bei den Beschäftigten der IBB 
bekannt geworden.  

Für die durch den Vorstandsvorsitzenden 
wahrgenommenen Nebentätigkeiten wur-
de vorab die Zustimmung des Verwal-

tungsrats eingeholt. Mitgliedern des Vor-
standes und des Verwaltungsrats wurden 
keine Darlehen gewährt.  

 

V. Transparenz 

Tatsachen im Tätigkeitsbereich der IBB, 
die nicht unwesentliche Auswirkungen auf 
die Vermögens- und Finanzlage bzw. auf 
den allgemeinen Geschäftsverlauf hatten, 
sind nicht bekannt geworden.  

Die Mitglieder des Vorstands sowie des 
Verwaltungsrats haben die Einwilligung 
zur Offenlegung der Bezüge abgegeben. 
Diese werden im Anhang zum Jahresab-
schluss sowie im Geschäftsbericht indivi-
dualisiert unter Angabe der Bestandteile 
angegeben. Die Vorschriften gemäß § 285 
Satz 1 Nr. 9 Buchstabe a Satz 5 bis 9 des 
Handelsgesetzbuches finden bei der Auf-
stellung und Prüfung des Jahresabschlus-
ses Anwendung.  

Für den Vorstand ist für die Laufzeit von 
zwei Jahren (ab 01.09.2019) eine D&O-
Versicherung mit einem Selbstbehalt von 
10 % des Schadens, bis zu maximal 18 
Monatsfixbezügen und für den Verwal-
tungsrat ohne Selbstbehalt, prolongiert 
worden.  

Unternehmensinformationen werden auch 
über das Internet veröffentlicht.  

 

VI.  Rechnungslegung 

Der Jahresabschluss wurde unter Benen-
nung der Beteiligungsunternehmen der 
IBB entsprechend den anerkannten Rech-
nungslegungsgrundsätzen ordnungsge-
mäß aufgestellt. Zwischenberichte wurden 
vom Verwaltungsrat mit dem Vorstand 
regelmäßig erörtert.   

 

VII.  Abschlussprüfung 

Der Verwaltungsrat hat im Rahmen der 
Beauftragung vom Abschlussprüfer eine 
Erklärung erhalten, dass keine beruflichen, 
finanziellen oder sonstigen Verpflichtun-
gen - auch nicht seitens Organen des Ab-
schlussprüfers - mit der IBB, respektive 
seinen Organmitgliedern, bestanden. An 
der Unabhängigkeit des Prüfers, seiner 
Organe bzw. der Prüfungsleiter bestanden 
keine Zweifel.  
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Der Verwaltungsrat hat dem Abschluss-
prüfer den Prüfungsauftrag vergabekon-
form erteilt und entsprechend die Hono-
rarvereinbarung getroffen.  

Mit dem Abschlussprüfer wurde verein-
bart, den Verwaltungsrat über wesentliche 
Feststellungen und Vorkommnisse zu in-
formieren und die Verwaltungsratsvorsit-
zende unverzüglich bei Vorliegen mögli-
cher Befangenheitsgrüne zu unterrichten. 
Der Abschlussprüfer hat keine Befangen-
heitsgründe vorgetragen.  

Dem Abschlussprüfer sind keine Tatsa-
chen bekannt geworden, die eine Unrich-
tigkeit der Erklärung zum Berliner Corpo-
rate Governance Kodex ergeben. Der Ab-
schlussprüfer hat an den Beratungen des 
Verwaltungsrats über den Jahresab-
schluss teilgenommen und über wesentli-
che Ergebnisse seiner Prüfung berichtet.  

 


